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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

noch immer ist das Infektionsgeschehen vielerorts und auch 

in unserer Region beunruhigend. In manchen Kreisen stoßen 

die Intensivstationen an die Grenzen. Ein trauriger Höchst-

stand an Verstorbenen im Zusammenhang mit dem Corona-

virus wurde jüngst verzeichnet. Auch wenn erste Erfolge der 

gemeinsamen Anstrengungen erkennbar sind, gilt es die In-

fektionszahlen signifikant zu senken. Vor diesem Hintergrund 

begrüße ich die beschlossenen Maßnahmen, welche nun auf-

grund des 3. Bevölkerungsschutzgesetzes transparent, be-

gründet und befristet in Landesverordnungen umgesetzt wer-

den. Ich habe auch Verständnis für gesonderte Kontaktbe-

schränkungen während der Feiertage. Das ist jedoch auch ein 

Ritt auf der Rasierklinge. Wir haben es selbst in der Hand. 

Deshalb appelliere ich unermüdlich an die Befolgung der 

AHA/AL-Regeln und das Begrenzen der Kontakte auf ein ab-

solutes Minimum.  

Zeitgleich stehen wir in engem Kontakt mit den Impfstoffent-

wicklern und bereiten die nötige Infrastruktur hierfür vor. Die 

Impfung wäre ein Meilenstein in der Pandemiebekämpfung.  

Meine Rede finden Sie hier. 
 

Mit dem Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungs-

gesetz verbessern wir in vielen Bereichen die Versorgung von 

Patienten und Pflegebedürftigen und sorgen für finanzielle 

Stabilität der Krankenversicherung in dieser unsteten Krisen-

zeit. Beispielsweise schaffen wir 20.000 Stellen für Pflege-

hilfskräfte in vollstationären Pflegeeinrichtungen. Diese wer-

den vollständig von der Pflegeversicherung finanziert ohne 

die Pflegebedürftigen weiter zu belasten. Ferner legen wir ein 

dreijähriges Programm zur Schaffung neuer Hebammenstel-

len sowie Stellen für unterstützendes Personal auf. Damit ver-

bessern wir die Situation in den Kreissälen und sorgen dafür,  

dass sich die Hebammen wieder auf ihre Kernaufgabe kon-

zentrieren können.  

Der Finanzierungsbedarf der GKV wird solidarisch und ge-

recht zwischen Bund, Beitragszahlern und Krankenkassen 

verteilt/ die Lasten werden auf mehreren Schultern verteilt. So 

müssen Krankenkassen Teile ihrer Rücklagen in den Ge-

sundheitsfonds abführen. Der Bundeszuschuss wird um 7,5 

Mrd. erhöht und erreicht damit eine neue Rekordhöhe. 

Meine Rede finden Sie hier. 
 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre, Ihren Familien ein 

schönes Wochenende und bleiben Sie bitte gesund! 
 

Ihre   

mailto:sabine.dittmar@bundestag.de
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Statement 
der Woche 
 

 „In einer Zeit, in der rechte 
Demonstranten Reichsflaggen 
vor dem Bundestag schwen-
ken und […] der Holocaust 

verharmlost wird, stärken wir 
mit konkreten Maßnahmen 
den Kampf gegen rechts.“ 

Olaf Scholz, Vizekanzler, zum Maßnahmen-

paket des Kabinetts für die Stärkung der De-

mokratie und Bekämpfung von               

Rechtsextremismus. 

 

 
 

 

Highlights 
der nächsten Wochen 

 

  

Wann Wo Was 

01.12.  
10:00 Uhr-
11:30 Uhr 
 

Online Referat  und Dialog 
mit  Journalis ten zu 
Corona 
 

02.12.  
16:00 Uhr- 
17:30 Uhr 

Online Roundtable mit  
Fortschrit tsbericht  
von Biontech zum 
Coronaimpfs toff 
 

Eine Momentaufnahme während meiner Rede zu den am Mittwoch vereinbarten 

Corona-Schutzmaßnahmen. Ich begrüße die Maßnahmen ausdrücklich. Die Infektions-
zahlen gilt es weiter signifikant zu senken. Bild: Simone M. Neumann 
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FLEISCHINDUSTRIE 

Wir greifen in den 

Fleischfabriken durch 

Das Arbeitsschutzkontrollgesetz steht 

und damit neue Verbote für Werkver-

träge und Leiharbeit. Dadurch wird ein 

Geschäftsmodell beendet, das durch 

Corona seine übelsten Seiten offenbart 

hat. 

Die Regierungsfraktionen haben sich in-

haltlich auf ein Arbeitsschutzkontrollgesetz 

und einen Zeitplan für die parlamentari-

schen Beratungen verständigt. Das Ge-

setz wird noch Mitte Dezember in 2./3. Le-

sung im Bundestag beraten. 

„Wir greifen entschlossen in den Fleisch-

fabriken durch. Bessere Arbeits- und Le-

bensbedingungen werden Realität für alle 

Beschäftigten der Branche", sagte die 

stellvertretende Fraktionsvorsitzende der 

SPD, Katja Mast. „Das Arbeitsschutzkon-

trollgesetz steht. Es adressiert in einmali-

ger Art und Weise die Verantwortung an 

die Inhaber der Fleischfabriken und sorgt 

durch Kontrollen für die Einhaltung der 

Vorschriften. Damit wird ein Geschäftsmo-

dell beendet, das es viel zu lange gab. Ein 

Geschäftsmodell, das durch Corona noch-

mal seine übelsten Seiten offenbart hat", 

so Mast. Die Fleisch-Lobby, die das Ge-

setz verhindern wollte, habe sich ge-

täuscht und zu früh gefreut. 

Werkverträge werden mit dem Gesetz im 

Kernbereich der Fleischindustrie genauso 

verboten, wie die Leiharbeit beim Schlach-

ten und Zerlegen. In der Fleischverarbei-

tung gilt auch ein grundsätzliches Verbot 

der Arbeitnehmerüberlassung. Nur per Ta-

rifvertrag können in engen Grenzen und 

auf drei Jahre befristet Vereinbarungen 

getroffen werden.  

 

„Das stärkt die Tarifbindung in einer Bran-

che mit wenigen Tarifverträgen und baut 

deshalb die Rechte der Arbeitnehmer aus. 

Wir grenzen das Handwerk klar ab. Wir 

stehen damit für den Wert der Arbeit“, er-

läutert die SPD-Fraktionsvizin. 

Arbeit prägt unser Leben – aber sie darf 

nicht die Gesundheit kosten. Alle müssen 

sich auf den Schutz der Gesundheit am Ar-

beitsplatz und die Eindämmung von Risi-

ken verlassen können ─ unabhängig von 

Region und Branche. Arbeitsschutz ist al-

lerdings nur wirksam, wenn auch kontrol-

liert wird, ob sich alle an die Arbeitsschutz-

regeln halten. Die Kontrollen durch die Ar-

beitsschutzaufsicht in den Ländern sind 

seit 2007 aber immer weiter gesunken. 

Die eklatanten Mängel und Versäumnisse 

in der Fleischbranche wurden von mas-

senhaften Corona- Ausbrüchen in 

Schlachthöfen offengelegt. Beim Schutz 

der Gesundheit besteht dringender Hand-

lungsbedarf – es geht hier um elementare 

Arbeitnehmerrechte. Das Gesetz soll mit 

einheitlichen Kontrollstandards und höhe-

ren Bußgeldern für verlässlichen Arbeits-

schutz sorgen. Außerdem müssen in au-

ßergewöhnlichen Notlagen die Hand-

lungsfähigkeit sichergestellt werden. In der 

Fleischindustrie wird die elektronische und 

manipulationssichere Aufzeichnung der 

Arbeitszeit zur Pflicht gemacht und 

der Einsatz von Fremdpersonal beim 

Schlachten und Zerlegen verboten. Nicht 

zuletzt wird die Unterbringung in Gemein-

schaftsunterkünften verbessert. 

Die Regelungen im Detail:  

Arbeitsschutzaufsicht 

Die staatliche Arbeitsschutzaufsicht der 

Länder soll die Einhaltung des Arbeits-

schutzes durch Betriebsbesichtigungen si-

cherstellen – allerdings geschieht dies ak-

tuell nach Anzahl und Prüfgründlichkeit 

sehr unterschiedlich. Nun werden für alle 

Branchen bundesweit einheitliche Maß-

mailto:sabine.dittmar@bundestag.de


BERLIN AKTUELL 
Newsletter von Sabine Dittmar, MdB 
 

Sabine Dittmar, MdB - Platz der Republik 1 – 11011 Berlin – sabine.dittmar@bundestag.de – Tel. 030 / 227-71810    
www.sabine-dittmar.com 

4 

stäbe für die Prüfungen festgelegt: Die An-

zahl der zu besichtigenden Betriebe soll 

schrittweise deutlich erhöht werden, sie 

muss Jahr für Jahr gesteigert werden, bis 

eine Mindestquote für Kontrollbesichtigun-

gen in den Betrieben erreicht ist. 

In Betrieben mit besonderem Gefähr-

dungspotenzial müssen Kontrollschwer-

punkte gesetzt werden. Ist die vorgege-

bene Prüfquote flächendeckend erreicht, 

soll unmittelbar geprüft werden, ob sie 

noch weiter angehoben und wie die staat-

liche Arbeitsschutzaufsicht noch weiter 

verbessert werden kann. Die Bundesregie-

rung wird bei der Bundesanstalt für Ar-

beitsschutz und Arbeitsmedizin eine Bun-

desfachstelle „Sicherheit und Gesundheit 

bei der Arbeit“ einrichten, die sich um eine 

verbesserte Datenlage und mehr Transpa-

renz in Sachen Arbeitsschutzkontrollen 

kümmert. 

Und auch die Beschäftigten können sich 

darauf verlassen: Sicherheit und Gesund-

heitsschutz bei der Arbeit sind keine 

Glückssache. Das Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales kann darum künftig in 

außergewöhnlichen Notlagen wie der ak-

tuellen Pandemie zeitlich befristet beson-

dere Arbeitsschutzanforderungen festle-

gen. 

Kein Arbeitszeitbetrug in der Fleischin-

dustrie 

Die Arbeitgeber müssen für den Schutz 

der Gesundheit ihrer Beschäftigten bei der 

Arbeit sorgen. Arbeitsschutz nicht ernst zu 

nehmen, ist kein Kavaliersdelikt. Wer als 

Arbeitgeber gegen Arbeitszeitregelungen 

verstößt, hat derzeit mit Bußgeldern von 

bis zu 15.000 Euro zu rechnen. Dieser 

Höchstbetrag wurde seit 1994 nicht verän-

dert. Aber Bußgelder müssen vorbeugend 

und leitend wirken. Darum wird der Buß-

geldrahmen aktualisiert und der Höchstbe-

trag auf 30.000 Euro verdoppelt. 

Das Überschreiten etwa von Höchstar-

beitszeiten ist keine Lappalie, es kann die 

Gesundheit gefährden. Gerade in der 

Fleischindustrie ist das aber leider keine 

Seltenheit. Auch Mindestlohnvorschriften 

werden in der Fleischindustrie häufig un-

terlaufen. Darum werden die Arbeitgeber 

dort zur manipulationssicheren elektroni-

schen Aufzeichnung der Arbeitszeit ver-

pflichtet. So kann die Einhaltung von Vor-

schriften effektiver kontrolliert werden und 

so stärken wir Arbeitnehmer*innenrechte. 

Diese Aufzeichnungen und weitere für 

eine Kontrolle des Arbeitszeitgesetzes 

nutzbaren Unterlagen sollen auch von den 

Arbeitsschutzbehörden der Länder einge-

sehen werden können. 

Verbot von Leiharbeit und Werkverträ-

gen 

Mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz wird 

das Arbeitsschutzprogramm für die 

Fleischwirtschaft umgesetzt, das die Bun-

desregierung am 20. Mai 2020 verabredet 

hat. Auch Arbeitgeber in der Fleischwirt-

schaft haben eine Fürsorgepflicht gegen-

über ihren Beschäftigten. Undurchsichtige 

Strukturen führen jedoch bisher häufig 

dazu, dass Verantwortlichkeiten verwischt 

werden: So wurden etwa bei einem großen 

industriellen Betrieb die Kontrollen erheb-

lich dadurch erschwert, dass die Arbeiter 

bei bis zu 30 unterschiedlichen Werkver-

tragsunternehmen angestellt waren. Sol-

che Konstruktionen werden künftig nicht 

mehr möglich sein.  

Beim „Kerngeschäft“ – dem Schlachten 

und der Zerlegung von Fleisch – dürfen 

künftig nur noch Arbeitnehmer*innen des 

eigenen Unternehmens eingesetzt wer-

den. Werkverträge sind ab dem 1. Januar 

2021 nicht mehr möglich und Leiharbeit ist 

ab dem 1. April 2021 in der Fleischwirt-

schaft verboten. Nur Betriebe mit weniger 

als 50 Beschäftigten sind davon ausge-

nommen. Eine auf drei Jahre befristete 

Ausnahmeregelung macht es auf Grund-

lage eines Tarifvertrags möglich, Auftrags-

spitzen ausschließlich in der Fleisch-Ver-
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arbeitung (nicht beim Schlachten und Zer-

legen) durch Leiharbeitnehmer*innen auf-

zufangen – allerdings nur unter strengen 

Auflagen und Kontrolle: 

 Das entleihende Unternehmen muss tarif-
gebunden sein. 
 

 Für die Leiharbeitskräfte gelten vom ersten 
Tag an die gleichen Arbeitsbedingungen 
einschließlich Lohn wie für die Stammbe-
legschaft, die Arbeitszeit muss ebenso 
elektronisch und manipulationssicher do-
kumentiert werden. Zur Arbeitszeit zählen 
demnach auch dienstlich erforderliche 
Rüst-, Umkleide- sowie Waschzeiten. 
 

 Die Höchstüberlassungsdauer der Leihar-
beitskraft ist auf vier Monate begrenzt, vo-
rangegangene Einsätze beim entleihen-
den Unternehmen werden mitgezählt, 
wenn sie weniger als 6 Monate zurücklie-
gen. Auch durch einen Tarifvertrag kann 
von dieser Regelung nicht abgewichen 
werden. 
 

 Dabei darf der Einsatz der Leiharbeits-
kräfte höchstens acht Prozent des Arbeits-
zeitvolumens der Stammbelegschaft in der 
Verarbeitung ausmachen. So sollen ge-
fährliche und menschenunwürdige Zu-
stände beendet, Tarifpartnerschaft in der 
Fleischverarbeitung wiederbelebt und 
dadurch weiteren Verbesserungen bei den 
Arbeitsbedingungen der Weg geebnet 
werden. Zur besseren Kontrollierbarkeit 
müssen die Unternehmen die Behörden 
der Zollverwaltung über Beginn und Ende 
des Einsatzes von Leiharbeitskräften infor-
mieren. 

Damit sich ausländische Arbeitnehmer*in-

nen in ihrer Sprache über ihre Rechte und 

geltende Arbeitsschutzbedingungen infor-

mieren können, haben wir die Beratung 

„Faire Mobilität“ bereits im Rahmen der 

Umsetzung der geänderten EU-

Entsenderichtlinie im Arbeitnehmer-Ent-

sendegesetz verstetigt. 

 

 

Verbesserungen bei der Unterbringung 

Nicht nur in der Fleischindustrie bestehen 

Missstände bei der Unterbringung von 

ausländischen Arbeitskräften. Beschä-

mende Berichte zeigten zuletzt Behelfs-

Container-Unterkünfte oder Zimmer, in de-

nen ausländische Arbeitnehmer*innen zu-

sammengepfercht auf wenigen Quadrat-

metern zusammenleben müssen – und da-

für unverhältnismäßig viel bezahlen. 

Deshalb werden zur Verbesserung der 

Wohnsituation dieser Beschäftigten die 

bestehenden Bestimmungen für die Unter-

bringung durch den Arbeitgeber überarbei-

tet und in die Arbeitsstättenverordnung 

neue branchenübergreifende Mindestan-

forderungen für Gemeinschaftsunterkünfte 

aufgenommen, die auch dann gelten, 

wenn die Unterkünfte außerhalb des Be-

triebsgeländes liegen. Außerdem werden 

die in vielen Branchen üblichen Koppelun-

gen arbeitsvertraglicher Regelungen mit 

Vereinbarungen zur Unterbringung oder 

Vermittlung von Wohnungen durch den Ar-

beitgeber erfasst. 

Hierzu wird der Arbeitgeber verpflichtet, 

eine Dokumentation zu den von ihm oder 

in seinem Auftrag bereitgestellten Gemein-

schaftsunterkünften zu erstellen, in denen 

Angaben zur Lage, den untergebrachten 

Beschäftigten sowie der jeweiligen Dauer 

der Unterbringung anzugeben sind. Auch 

mit einer flankierenden Änderung des Bun-

desmeldegesetzes werden die Kontroll- 

und Vollzugsmöglichkeiten der zuständi-

gen Landesbehörden in diesem Bereich 

verbessert. 
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CORONA-SCHUTZMASSNAHMEN 

„Angemessen, nach-

vollziehbar und lebens-

nah“ 

Die SPD-Bundestagsabgeordneten un-

terstützen den verlängerten Teil-Lock-

down und appellieren an die Eigenver-

antwortung und Solidarität der Bürge-

rinnen und Bürger: „Wir haben es in der 

Hand, nicht nur Weihnachten zu retten, 

sondern auch die Wochen und Monate 

danach“. 

Die SPD-Fraktion unterstützt die Be-

schlüsse von Bund und Ländern zur Ver-

längerung der Schutzmaßnahmen in der 

Corona-Pandemie: Die am Mittwochabend 

von Bund und Ländern getroffenen Verein-

barungen seien „angemessen, nachvoll-

ziehbar und lebensnah“, sagte der SPD-

Bundestagsfraktionsvorsitzende Rolf Müt-

zenich am Donnerstagmorgen im Bundes-

tag. Bundeskanzlerin Angela Merkel 

(CDU) hatte zuvor in ihrer Rede die Be-

schlüsse von Mittwochabend erläutert so-

wie die Politik von Bund und Ländern ver-

teidigt. Die derzeitigen Beschränkungen 

sollen in verschärfter Form bis kurz vor den 

Feiertagen verlängert werden, dann gelten 

vorübergehende Lockerungen. 

Lockdown-Betroffene könnten weiter auf 

„großzügige Hilfen“ setzen, sagte Mützen-

ich weiter. Seiner Fraktion gehe es darum, 

gerade in der Pandemie „die soziale De-

mokratie in Deutschland“ zu stärken. „Be-

drückend ist die große Zahl der Menschen, 

die an dem Virus gestorben sind, dahinter 

verbergen sich tragische Momente. Sie 

werden weder durch Zynismus noch durch 

absurde Vergleiche kleiner“, betonte Müt-

zenich.  

Die SPD-Abgeordnete und Ärztin Sabine 

Dittmar begrüßte, dass durch die bisheri-

gen Schutzmaßnahmen die Stabilisierung 

der Neuinfektionen erreicht worden sei. 

„Das war die erste Etappe, aber das Ziel 

haben wir noch nicht erreicht“, sagte sie. 

„Die Neuinfektionen müssen signifikant 

weitersinken, um unser Gesundheitssys-

tem nicht an seine Grenzen zu bringen. 

Deshalb begrüße ich ausdrücklich die ges-

tern beschlossenen Vereinbarungen, die 

nun in Ländervereinbarungen befristet und 

begründet umgesetzt werden. Das haben 

wir als Gesetzgeber in der vergangenen 

Woche in der Novelle des Infektions-

schutzgesetztes so beschlossen“. Dittmar 

äußerte Verständnis für die Lockerungen 

über Weihnachten. Aber sie  wisse auch, 

dass das ein „Ritt auf der Rasierklinge“ sei 

aus medizinischer Sicht. Sie appellierte an 

die Eigenverantwortung der Bürger, die 

Abstands- und Hygieneregeln sowie die 

Kontaktbeschränkungen einzuhalten: „Wir 

haben es in der Hand, nicht nur Weihnach-

ten zu retten, sondern auch die Wochen 

und Monate nach Weihnachten“, sagte 

Dittmar. „Deshalb mein eindringlicher Ap-

pell: Bleiben Sie eigenverantwortlich und 

solidarisch“.  

Thema der Debatte war erneut die Reform 

des Infektionsschutzgesetzes, das der 

Bundestag vergangene Woche verab-

schiedet hat. Damit hat der Bundestag 

seine Rolle in den Entscheidungen zu den 

Corona-Schutzmaßnahmen gestärkt und 

diese präzisiert, um die Maßnahmen 

rechtssicherer zu machen. Auf Demonst-

rationen wurde das Gesetz unter anderem 

mit dem Ermächtigungsgesetz von 1933 

verglichen, das Adolf Hitler an die Macht 

brachte. Auch die AfD griff diese Verglei-

che auf. Zudem schleusten AfD-Abgeord-

nete Personen in den Bundestag, die Ab-

geordnete anderer Parteien bedrängten.  

Die Mehrheit der Bevölkerung stehe hinter 

den Schutzmaßnahmen, sagte die stell-

vertretende Vorsitzende der SPD-

Bundestagsfraktion, Katja Mast.  Es gebe 

aber auch jene, die vergangene Woche bei 

Demonstrationen ihre Sorgen zum Aus-

druck gebracht hätten. Die müsse man ge-
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meinsam ernst nehmen. „Diese Demonst-

rationen waren aber auch geprägt von Ge-

rüchten, Lügen und Rechtsextremen, die 

mitdemonstriert haben“, sagte Mast. Von 

Impfpflicht, von Gleichschaltung der Parla-

mente und der Aussetzung von Grund-

rechten sei die Rede gewesen. „Das alles 

ist falsch“, sagte Mast. Die AfD verbreite 

diese Falschmeldungen auch. „Und wenn 

die AfD die Hand reicht, damit frei ge-

wählte Abgeordnete im Bundestag be-

drängt werden, dann reicht es nicht, wenn 

man sich entschuldigt, das muss Konse-

quenzen haben. Und die gibt es nicht“. 

Das was da passiere, zersetze die Demo-

kratie. „Während Sie pöbeln und aufwie-

geln, suchen wir nach Problemlösungen“, 

sagte die SPD-Abgeordnete. „Ich bin da-

von überzeugt, dass wir durch diese Krise 

auch gestärkt kommen können, wenn wir 

solidarisch zusammenhalten, die Prob-

leme lösen, auf die Corona den Schein-

werfer wirft“. 

 

GESUNDHEIT 

Entlastung für das Pfle-

gepersonal 

Mit dem Gesundheitsversorgungs- und 

Pflegeverbesserungsgesetz werden 

20.000 neue Assistenzstellen in der Al-

tenpflege geschaffen und die Versor-

gung von Schwangeren verbessert. 

Die Corona-Pandemie hat uns einmal 

mehr vor Augen geführt, wie wichtig ein gut 

funktionierendes Gesundheits- und Pfle-

gesystem ist. Mit dem Gesundheitsversor-

gungs- und Pflegeverbesserungsgesetz, 

das der Bundestag am Donnerstag verab-

schiedet hat, werden unter anderem 

20.000 neue Assistenzstellen in der Alten-

pflege geschaffen – vollständig finanziert 

von der Pflegeversicherung. Das wird das 

Pflegepersonal in den Heimen entlasten 

und dabei Pflegebedürftige und Angehö-

rige nicht zusätzlich finanziell belasten. Zu-

dem wird die Versorgung von Schwange-

ren verbessert. Von 2021 bis 2023 erhal-

ten Krankenhäuser rund 200 Millionen 

Euro zusätzlich für mehr Hebammenstel-

len und zusätzliche Assistenz in der Ge-

burtshilfe.  

Damit die Gesetzliche Krankversicherung 

(GKV) auch unter Pandemiebedingungen 

solide aufgestellt ist und Beiträge weitest-

gehend stabil gehalten werden, erhält die 

GKV einen einmaligen zusätzlichen Bun-

deszuschuss in Höhe von fünf Milliarden 

Euro im Jahr 2021. Hiermit werden auch 

die öffentlichen Lasten der Krankenversi-

cherung in der Corona-Pandemie, wie zum 

Beispiel für Testungen, vollständig ausge-

glichen. Zur weiteren Stabilisierung wer-

den zusätzlich acht Milliarden Euro aus 

den Finanzreserven der Krankenkassen in 

den Gesundheitsfonds überführt. Wir ha-

ben erreicht, dass dabei die finanzielle 

Stabilität kleinerer Krankenkassen nicht 

gefährdet wird 

Das Gesundheitsversorgungs- und Pfle-

geverbesserungsgesetz bedarf nicht der 

Zustimmung des Bundesrates und soll vo-

raussichtlich im Januar 2021in Kraft treten. 

Die wichtigsten Regelungen im Überblick: 

20.000 zusätzliche Stellen für Pflege-

hilfskräfte in der Altenpflege  

 In der vollstationären Altenpflege werden 
20.000 zusätzliche Stellen für Pflegehilfs-
kräfte finanziert. Der Eigenanteil der Pfle-
gebedürftigen wird dadurch nicht steigen, 
die Stellen werden vollständig durch die 
Pflegeversicherung finanziert. 

 Die Ergebnisse des Projekts zur wissen-
schaftlichen Bemessung des Personalbe-
darfs zeigen, dass in vollstationären Pfle-
geeinrichtungen zukünftig insbesondere 
mehr Pflegehilfskräfte erforderlich sind. 
Diese zusätzlichen Stellen sind ein erster 
Schritt in Richtung eines verbindlichen 
Personalbemessungsverfahrens für voll-
stationäre Pflegeeinrichtungen. 
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Gesetzliche Krankenversicherung wird 

finanziell stabilisiert 

 Um nach der von der COVID-19-
Pandemie ausgelösten Wirtschaftskrise 
die finanzielle Stabilität der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) weiter zu ge-
währleisten und die Beiträge weitestge-
hend stabil zu halten, erhält die GKV im 
Jahr 2021 einen ergänzenden Bundeszu-
schuss aus Steuermitteln in Höhe von 5 
Milliarden Euro. 

 Außerdem werden aus den Finanzreser-
ven der Krankenkassen einmalig acht Mil-
liarden Euro in die Einnahmen des Ge-
sundheitsfonds überführt. 

 Kassen mit hohen Rücklagen dürfen wei-
terhin ihren Zusatzbeitragssatz nicht erhö-
hen. Wir schaffen allerdings eine notwen-
dige Ausnahmeregelung, um zu verhin-
dern, dass absehbare Beitragssatzsteige-
rungen zunächst verboten werden und 
dann im Laufe des Jahres umso stärker 
ausfallen müssen. 

 

Verbesserungen für Pflegebedürftige 

und ihre Angehörigen 

 Eine bisher befristete Regelung, nach der 
im Rahmen der Pflegebegutachtung emp-
fohlene Hilfsmittel automatisch – auch 
ohne ärztliche Verordnung – als beantragt 
galten, hat sich in der Praxis bewährt. Das 
Verfahren wird ab dem kommenden Jahr 
auf Dauer gelten. 
 

Zusätzliche Hebammen in Kliniken 

 Krankenhäuser werden künftig mehr Stel-
len für Hebammen erhalten. Dazu wird ein 
Hebammenstellen-Förderprogramm mit 
65 Millionen Euro pro Jahr (Laufzeit 2021 
– 2023) aufgelegt werden. 

 Dadurch können etwa 600 zusätzliche 
Hebammenstellen und bis zu 700 weitere 
Stellen für Personal zur Unterstützung von 
Hebammen in Geburtshilfeabteilungen ge-
schaffen werden. 

 

 

FAMILIE 

Ein flexibleres             

Elterngeld  

Das Elterngeld wird so gestaltet, dass 

Eltern besser Teilzeit arbeiten können 

neben der Betreuung ihres Kindes. Bei 

Frühchen verlängert sich das Eltern-

geld. 

Die meisten Eltern wünschen sich mehr 

Zeit für ihre Kinder. Und: Sie wollen Fami-

lie und Beruf gut und partnerschaftlich in 

Einklang bringen. Elterngeld, Elterngeld-

Plus und Partnerschaftsbonus ermögli-

chen das. Mit einem Regierungsentwurf 

zur Reform des Bundeselterngeld- und El-

ternzeitgesetzes, der in dieser Woche in 1. 

Lesung beraten wurde, werden Elterngeld, 

Elterngeld-Plus und Partnerschaftsbonus 

flexibler und einfacher gemacht.  

So wird die während des Elterngeldbezugs 

und der Elternzeit zulässige Arbeitszeit 

von 30 auf 32 Wochenstunden - also auf 

volle vier Arbeitstage - angehoben. Beim 

Partnerschaftsbonus wird der Stundenkor-

ridor von derzeit 25 bis 30 auf 24 bis 32 

Stunden ausgedehnt. Eltern, die sich für 

ein partnerschaftliches Zeitarrangement 

entscheiden, erhalten einen Partner-

schaftsbonus: Sie bekommen vier zusätz-

liche ElterngeldPlus-Monate, wenn sie in 

dieser Zeit gleichzeitig arbeiten. Der aus-

gedehnte Stundenkorridor erhöht die Fle-

xibilität für Eltern und unterstützt sie dabei, 

einerseits das Familieneinkommen abzusi-

chern und andererseits durch die Teilzeit 

mehr Zeit für Familie zu haben. 

Besondere Unterstützung brauchen Fami-

lien, wenn sie vor besonderen Herausfor-

derungen stehen. Wenn Kinder zu früh ge-

boren werden, verlängert sich schon jetzt 

der Mutterschutz. Für Kinder, die sechs 

Wochen oder früher geboren werden, soll 

es nun einen zusätzlichen Monat Eltern-

geld geben. Das gibt Eltern mehr Zeit, sich 
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um ihr Kind zu kümmern. Jedes Jahr wer-

den 2,3 Prozent aller Kinder, deren Mütter 

Elterngeld beziehen, mehr als sechs Wo-

chen zu früh geboren. Das sind 17.000 

Kinder im Jahr. 

Eltern mit geringen selbständigen Neben-

einkünften soll künftig eine bessere Be-

rücksichtigung ihrer Einnahmen im Eltern-

geld ermöglicht werden. Wenn sie das 

möchten, können sie bei der Bemessung 

des Elterngeldes wie ausschließlich Nicht-

Selbstständige behandelt werden.  

Zur Finanzierung der Verbesserungen sol-

len künftig nur noch Eltern, die gemeinsam 

höchstens 300.000 Euro im Jahr verdie-

nen, Elterngeld erhalten. Bisher lag die 

Grenze für Paare bei 500.000 Euro. Diese 

neue Regelung für Paare betrifft Spitzen-

verdienerinnen und Spitzenverdiener, die 

0,4 Prozent der Elterngeldbeziehenden 

ausmachen - etwa 7000. Für sie ist die ei-

genständige Vorsorge für den Zeitraum 

der Elternzeit auch ohne Elterngeld mög-

lich. Für Alleinerziehende liegt die Grenze 

weiterhin bei 250.000 Euro. 

 

RECHT 

Besserer Verbraucher-

schutz im Inkassorecht  

Das Gesetz zur Verbesserung des Ver-

braucherschutzes im Inkassorecht geht 

gegen zu hohe und intransparente In-

kassokosten vor und schreibt die Auf-

klärung der Schuldner vor.  

Mit dem Gesetz gegen unseriöse Ge-

schäftspraktiken hat sich die Transparenz 

im Inkassowesen deutlich verbessert. Ein 

Problem stellen jedoch immer noch die 

geltend gemachten Inkassokosten dar: 

Diese sind im Verhältnis zum Aufwand zu-

meist deutlich zu hoch. Teilweise gibt es 

noch unnötige Kostendoppelungen und 

mangelnde Rechtskenntnisse der Schuld-

ner*innen werden oft ausgenutzt. Das Ge-

setz zur Verbesserung des Verbraucher-

schutzes im Inkassorecht, das diese Wo-

che verabschiedet wurde, sieht vor, die 

Geschäfts- und die Einigungsgebühr so 

anzupassen, dass einerseits für die 

Schuldner*innen keine unnötigen Belas-

tungen entstehen, andererseits aber In-

kassodienstleistungen nach wie vor wirt-

schaftlich erbracht werden können. 

Schuldner*innen werden zukünftig vor al-

lem in den Fällen entlastet, in denen sie die 

Forderungen nach dem ersten Mahn-

schreiben beglichen haben oder in denen 

Forderungen von bis zu 50 Euro eingezo-

gen wurden. Schuldner*innen müssen 

über die beim Abschluss von Zahlungsver-

einbarungen entstehenden Kosten und die 

Rechtsfolgen von Schuldanerkenntnissen 

aufgeklärt werden. 

 

UMWELT 

Das Plastiktütenverbot 

kommt 

Um die Umwelt besser zu schützen, 

wurde die Änderung des Verpackungs-

gesetzes beschlossen. Dünne Einweg-

Plastiktüten sind künftig verboten.  

In dieser Woche hat der Bundestag die Än-

derung des Verpackungsgesetzes be-

schlossen. Ziel des Gesetzes ist es, den 

Rückgang beim Verbrauch von leichten 

Kunststofftragetaschen und damit den Er-

folg der 2016 geschlossenen Vereinba-

rung zwischen dem SPD-geführten Bun-

desumweltministerium und dem Handel 

konsequent fortzusetzen. Plastiktüten mit 

einer Wandstärke von weniger als 50 Mik-

rometern, die oftmals kein zweites Mal ver-

wendet und zu häufig unsachgemäß weg-

geworfen werden, sind künftig verboten. In 

Deutschland werden noch ca. 20 Tüten 

pro Jahr und Kopf verbraucht. Diesen Ver-

brauch gilt es weiter zu minimieren.  
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